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Motion Fraktion SP/JUSO (Andreas Flückiger/Peter Blaser, SP) vom  
13. März 2003: Planung Rehhag; Naturschutz und Naherholung statt Bau-
schuttdeponie!; Fristverlängerung 
 
 
Die folgende Motion Fraktion SP/JUSO vom 13. März 2003 wurde mit SRB 249 vom 3. Juli 
2003 erheblich erklärt. Mit Jahresbericht 2008 wurde die Frist für die Beantwortung bis Ende 
2009 verlängert: 
 
Das Berner Stimmvolk hat der Planung Rehhag am 24. November letzten Jahres mit überwäl-
tigendem Ja zugestimmt. Die Kombination von Naturschutz, Freizeit- und Erholungsnutzung 
bei gleichzeitigem Erhalt der Arbeitsplätze in der Ziegelei erschien, trotz umfangreicher Wald-
rodung, zweckmässig und bestechend. Im Nachhinein muss jedoch festgestellt werden, dass 
der Ziegeleibetrieb die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt hat und rein spekulative Ab-
sichten im Vordergrund gestanden haben dürften. Pikanterweise wurde die Herstellung von 
Backsteinen schon vor der Volksabstimmung eingestellt, und einzelne Gebäude im Areal wer-
den seit einiger Zeit (ohne entsprechende Bewilligung) bereits anderweitig genutzt. Im Übri-
gen muss beobachtet werden, dass gelegentlich (illegal) Bauschutt und vermischte Abfälle im 
Bereich des bestehenden Biotops abgekippt werden. Es besteht daher dringend Handlungs-
bedarf! 
 
Als neues kritisches Element kommt hinzu, dass die vom Verein Region Bern in Auftrag ge-
gebene “Regionale Abbau- und Deponieplanung“ in der Rehhag eine Bauschuttdeponie vor-
sieht. Die Anliegen des Naturschutzes sollen dabei dem regionalen Bedarf nach Deponieflä-
chen untergeordnet werden. Interessanterweise ist der Standort Rehhag, ein Amphibien-
Laichgebiet von nationaler Bedeutung, im zweiten regionalen Richtplan ‚Naherholung und 
Landschaft’ nicht als wichtiger Naturwert verzeichnet! Einmal mehr soll offenbar der westliche 
Rand der Stadt Bern als Abfallkübel herhalten. 
 
Der Stadtteil VI trägt jedoch für die Region bereits eine die Umwelt- und Lebensqualität stark 
belastende Bauschuttsortieranlage im Weyermannshaus (kantonaler Entwicklungsschwer-
punkt!) und nimmt mit der Autobahnspange A1 / A12 und dem Einkaufszentrum Brünnen nam-
hafte Nachteile zugunsten der ganze Region in Kauf. 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, die vom Stadtrat beschlossene Überbauungsordnung Reh-
hag zu überarbeiten und in folgenden Punkten abzuändern: 
 
1. Das Grubenareal ist als kommunales Naturschutzgebiet zu gestalten. Das Gebiet muss die 

gleiche ökologische Qualität aufweisen, wie die heutigen Biotope. Die Rehhag soll auch in 
Zukunft ihre nationale Bedeutung als Amphibienlaichgebiet behalten. Der für ein Laichge-
biet unabdingbaren Vernetzung mit dem Umland ist besonders Rechnung zu tragen. 
a. Das bestehende Gewässer ist an Ort und Stelle zu belassen. 
b. Im Grubenareal nördlich der Rehhagstrasse ist ein in Umfang und Qualität gleichwerti-

ges Feuchtgebiet (Lebensraum für Amphibien und Ruderalpflanzen) unter Übernahme 
der Massnahmen der bestehenden UVP zu schaffen. 

c. Es sind die erforderlichen Pflege- und Unterhaltsmassnahmen sowie die für die Fauna 
erforderlichen Zugänge und Vernetzungen sicherzustellen (Gestaltungsplan). Für die 
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Begleitung der Rekultivierung und den Unterhalt des Naturschutzgebiets ist eine 
Kommission einzusetzen, worin nebst der Stadtgärtnerei, die Naturschutz- und Quar-
tierorganisationen vertreten sind. 

2. Da die ursprünglich geplante Waldrodung nach der Stilllegung der Backsteinproduktion 
nicht mehr bewilligungsfähig ist, kann die Waldfläche auch nicht mehr an das (vom Volk 
beschlossene) Naturschutzgebiet angerechnet werden. Das bestehende (und zu erhal-
tende) Feuchtbiotop, die neu zu schaffenden Biotopbereiche in der Grube und die Vernet-
zungsflächen müssen daher zusammen mindestens 5 ha betragen. 

3. Die durch den Abbau entstandenen Steilwände sind teilweise als Geotope zu erhalten. 
4. Die Errichtung einer Bauschuttdeponie und die grossflächige Ablagerung von Aushubmate-

rial aus der Region sind explizit auszuschliessen. Dies kann insbesondere eine Anpassung 
der in der Planung vorgesehenen Höhenkoten an das heutige Geländeniveau erfordern. 
Das Verschieben von Material innerhalb des Perimeters, namentlich bei einer Umgestal-
tung des ‚Schafhogers’, bleibt dabei zulässig. 

5. Gemäss Art. 6 der Zonenvorschriften kann die Überbauungsordnung innerhalb des defi-
nierten Betriebsareals B Gebiete bezeichnen, in denen Sport- und Freizeitnutzungen zuge-
lassen sind. Diese sind so zu legen, dass das bestehende Feuchtbiotop und andere ökolo-
gisch wertvolle Flächen nicht beeinträchtigt werden. Im Vordergrund steht dabei der Be-
reich zwischen Rehhagstrasse und Moosbach. 

6. Auf die Entwidmung der Rehhagstrasse ist zu verzichten. Die Rehhagstrasse ist, wie in der 
Planung Wangenmatt/Obermatt vorgesehen, für den motorisierten Individualverkehr zu 
schliessen. 

7. Das Grubenareal ist, wie dem Stimmvolk im Vorfeld der Abstimmung versprochen, durch 
geeignete Fusswege und Rastplätze für eine naturverträgliche Freizeitnutzung zu er-
schliessen. 

 
 
Bern, 13. März 2003 
 
Motion Fraktion SP/JUSO (Andreas Flückiger / Peter Blaser, SP); Oskar Balsiger, Margrith 
Beyeler-Graf, Rolf Schuler, Miriam Schwarz, Andreas Krummen Corinne Mathieu, Walter 
Christen, Beat Zobrist, Rosmarie Okle Zimmermann, Liselotte Lüscher, Markus Lüthi, Ruth 
Rauch, Margareta Klein-Meyer, Barbara Mühlheim, Christian Michel, Christof Berger, Gug-
lielmo Grossi, Ruedi Keller, Béatrice Stucki, Martina Dvoracek, Doris Schneider, Simon 
Röthlisberger, Michael Jordi, Ueli Stückelberger, Conradin Conzetti 
 
 
Bericht des Gemeinderats 
 
Mit Jahresbericht 2008 hat der Stadtrat die Frist zur Erfüllung der Motion Fraktion SP/JUSO 
(Andreas Flückiger/Peter Blaser, SP) vom 13. März 2003: Planung Rehhag; Naturschutz und 
Naherholung statt Bauschuttdeponie! bis 31. Dezember 2009 verlängert.  
 
Seit 2006/2007 wurde wie folgt vorgegangen: 
Das Planungsverfahren hat in den Jahren 2006 und 2007 die kantonale Vorprüfung durch-
laufen. Bevor die Überbauungsordnung öffentlich aufgelegt werden kann, muss mit der 
Grundeigentümerin ein Infrastrukturvertrag geschlossen werden. Grundlegende Differenzen 
zwischen Stadt und Grundeigentümerin haben die Vertragsverhandlungen in die Länge gezo-
gen. Vor kurzem konnte jedoch in wichtigen Fragen ein Konsens erreicht werden, so dass der 
Vertrag voraussichtlich bald abgeschlossen werden kann. Anschliessend soll das Verfahren 
im Frühjahr 2010 mit der öffentlichen Auflage fortgeführt werden.  
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Dem Stadtrat wird deshalb eine Fristverlängerung um zwei Jahre bis 31. Dezember 2011 be-
antragt. 
 
 
Antrag 
 
1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des Gemeinderats zur Motion Fraktion SP/JUSO 

Andreas Flückiger/Peter Blaser, SP) vom 13. März 2003: Planung Rehhag: Naturschutz 
und Naherholung statt Bauschuttdeponie; Fristverlängerung. 

2. Er stimmt einer Fristverlängerung zur Erfüllung der Motion um maximal zwei Jahre, d.h. 
bis 31. Dezember 2011, zu. 

 
 
Bern, 16. Dezember 2009 
 
 
Der Gemeinderat 
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